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Checkliste 
Vorgehen bei Kostenübernahme der lAight®-Therapie 

 

 Leitfaden zur Unterstützung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse 
heruntergeladen? (www.laight.de/therapie/erstattungsantrag) 
 

 Rezept/Arztbrief und Kostenvoranschlag von Ihrem Arzt eingeholt? 
 

 Rechnungen beigefügt, sofern diese vorliegen? 
 

 Aussagekräftige Fotos des eigenen Krankheitsverlaufs (inkl. bisheriger Therapien) 
zusammengetragen? 
 

 Erfahrungsberichte anderer Patienten heruntergeladen und beigefügt? 
 

 Telefonische Auskunft bei der Krankenkasse eingeholt und Ansprechpartner, Datum und 
Uhrzeit notiert? 
Dem Sachbearbeiter die Erkrankung mit Erfahrungsberichten und LENICURA 
Informationsmaterial nähergebracht bzw. ihn/sie für den Leidensdruck sensibilisiert?  
Wenn möglich vor der Behandlung. 
 

 Kurzbroschüre zur lAight®-Therapie ausgedruckt und beigefügt? 
 

 Vordruck „Antrag“ bei LENICURA per Mail angefragt, erhalten und angepasst?  

Wichtig! Die Stellungnahme vom ersten Selbsthilfeverein für Akne inversa „mullewupp e.V.“ 
ausdrucken und beifügen. 

https://www.mullewupp.org/downloads/  Stellungnahme zur Laight-Therapie 
 

 Bei Widerspruch Vordruck „Widerspruch“ bei LENICURA per Mail angefragt, erhalten und 
angepasst? 
 

 Einen Ordner für Rückerstattungen, Anträge, Widersprüche etc. angelegt?  
(Eine positive Einzelfallentscheidung ist keine Garantie für noch folgende Erstattungen. So 
müssen Sie die Informationen eventuell erneut einreichen. Heben Sie diese daher sorgfältig 
und geordnet auf.) 
 

 

Sondersituationen 
 

 

 Privatversicherte: Kontaktieren Sie die Erstattungsabteilung Ihrer privaten 
Krankenversicherung und gehen Sie sonst analog zu oben vor. 
 

 Sozialleistungsempfänger: Denken Sie bei Ablehnung durch die Krankenkasse daran, 
rechtzeitig Ihren Leistungsträger zu informieren und in Erfahrung zu bringen, ob eine 
Kostenübernahme durch die Behörde möglich ist (Arztbrief und Krankheitsverlauf beilegen).  
 

 Steuererstattung: Steuerrechner auf www.laight.de/therapie/erstattungsantrag 
– unzumutbare Belastungen beachten für zusätzliche Rückerstattung. 


